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Text 

Information der Medien 

§ 35b. (1) Den Staatsanwaltschaften obliegt die Information der Medien (§ 1 MedienG) über die von 
ihnen geführten Ermittlungsverfahren nach Maßgabe der nachstehenden Absätze unter Berücksichtigung 
des Interesses der Öffentlichkeit an sachlicher Information über Verfahren von öffentlicher Bedeutung im 
Wege der bei ihnen eingerichteten Medienstellen. 

(2) Eine Information der Medien ist nur zulässig, wenn durch ihren Zeitpunkt und Inhalt die 
Persönlichkeitsrechte der betroffenen Personen, der Grundsatz der Unschuldsvermutung sowie der 
Anspruch auf ein faires Verfahren nicht verletzt werden. 

(3) Auskünfte sind nicht zu erteilen, soweit schutzwürdige Geheimhaltungsinteressen, insbesondere 
die Interessen und Rechte der Opfer von Straftaten und ihr Anspruch auf staatlichen Schutz vor weiterer 
Beeinträchtigung sowie der Schutz vor Bekanntgabe der Identität nach Maßgabe der Bestimmungen der 
§§ 7 bis 7b MedienG und des Verbots der Veröffentlichung nach § 54 StPO entgegenstehen oder ihr 
Inhalt als verbotene Veröffentlichung im Sinne des § 301 StGB zu würdigen wäre. Gleiches gilt, wenn 
durch die Auskunft der Zweck des Ermittlungsverfahrens gefährdet wäre. 

(4) Die Bestimmungen der vorstehenden Absätze sind auch auf Auskünfte über das Verhalten oder 
Anträge der Staatsanwaltschaften im Haupt- und Rechtsmittelverfahren anzuwenden. 
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